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Hochschule Hochschule Hamm-Lippstadt 

Ggf. Standort Lippstadt 

  

Studiengang Business and Systems Engineering 

Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung Master of Engineering 

Studienform 

 

 

Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☒ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. 
ausbildungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 3 in Vollzeit | 6 in Teilzeit 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 90 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.03.2014 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

44 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger 

24 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der 
Absolventinnen und Absolventen 

8,7 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: SoSe 2014 bzw. 2015 bis SoSe 2020 
  

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 1 
  

Verantwortliche Agentur AQAS e.V. 

Zuständige/r Referent/in Andrea Pagel 

Akkreditierungsbericht vom  18.01.2022 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien ge-

mäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☐ erfüllt 

☒ nicht erfüllt 

Das Gutachtergremium schlägt dem Akkreditierungsrat folgende Auflage vor: 

Auflage 1 (Kriterium § 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO): Im wirtschaftlichen Bereich muss eine Vermittlung 

von Kompetenzen auf Masterniveau stattfinden; insbesondere muss die dynamische Wirtschaftlichkeitsrech-

nung in das Studium aufgenommen werden. 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) ist eine staatliche Hochschule des Landes Nordrhein-Westfalen und 

wurde im Mai 2009 im Rahmen des landesweiten Ausbauprogramms für die Fachhochschullandschaft ge-

gründet. Das Studienangebot ist auf MINT-Disziplinen ausgerichtet. Die HSHL legt ihren Fokus auf eine inter-

disziplinäre Ausrichtung, Marktorientierung, einen hohen Praxisbezug und eine zukunftsorientierte Forschung. 

Die Hochschule hat ihren Sitz in den beiden Städten Hamm und Lippstadt und verfügt jeweils über zwei De-

partments. 

Der Studiengang „Business and Systems Engineering“ ist im Department Lippstadt 1 angesiedelt und wird als 

Studiengang mit mechanischen, mechatronischen sowie informationstechnischen Schwerpunkten beschrie-

ben. Kombiniert mit informationstechnologischem, systemintegrativem und betriebswirtschaftlichem Fachwis-

sen sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, interdisziplinäre Zusammenhänge zu erfassen, fle-

xibel zu reagieren und den Anforderungen einer modernen Produktionswelt zu begegnen. Nach dem erfolg-

reichen Abschluss als „Master of Engineering“ kann mit einer Promotion die wissenschaftliche Karriere fortge-

führt werden oder eine Beschäftigung als Ingenieurin oder Ingenieur in Bereichen der Produktentwicklung und 

-vermarktung, des Produktions- und Unternehmensmanagement sowie des Technisches Management erfol-

gen.  

Zielgruppe sind Bachelorabsolvent/inn/en mit einem technischen Hintergrund (z. B. Wirtschaftsingenieurwe-

sen, Informatik, Systementwicklung, Maschinenbau, Elektrotechnik und deren Kombinationen), die Interesse 

sowohl am technischen Produktentstehungsprozess als auch für Unternehmens- und Produktionsmanage-

ment mitbringen. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Der Masterstudiengang „Business and Systems Engineering“ ermöglicht es den Studierenden wissenschaft-

lich-theoretische Grundlagen der Systementwicklung und Systemgestaltung erfolgreich zu erlangen. Die Stu-

dierenden werden befähigt, innovative Ideen in Systeme (bzw. Produkte) zu überführen. Die Qualifikations-

ziele und die angestrebten Lernergebnisse tragen nachvollziehbar zur Befähigung zu einer qualifizierten Er-

werbstätigkeit bei. Der Studiengang entspricht den Anforderungen, die dem „Qualifikationsrahmen für deut-

sche Hochschulabschlüsse“ für das Qualifikationsniveau eines Masterstudiengangs entsprechend erreicht 

werden müssen. Die Studiengangsbezeichnung, der Abschlussgrad und die Abschlussbezeichnung passen 

zu den Qualifikationszielen und dem Curriculum. 

Der Modulplan verfolgt ein Viersäulenkonzept mit Engineering, Management, naturwissenschaftlicher Vertie-

fung und Steuerungskompetenzen. Die Lehr- und Lernformen, einschließlich anwendungsorientierter Praxis-

teile, sind ausgewogen gestaltet. Die aktive Einbindung der Studierenden wird besonders durch Projektarbei-

ten und Workshops angeregt.  

Das Lehrpersonal setzt sich aus zehn hauptberuflich tätigen Professorinnen und Professoren zusammen. Sie 

werden durch nebenberuflich lehrendes wissenschaftliches Personal und Lehrbeauftragte aus der Industrie 

unterstützt. Die Lehrkräfte sind fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziert. Durch die neuwertige Raum- 

und Sachausstattung verfügt die Hochschule über eine angemessene Ressourcenausstattung für diesen Stu-

diengang.  

Die realisierten modulbezogenen und kompetenzorientierten Prüfungen und Prüfungsarten entsprechen den 

Anforderungen eines anwendungsorientierten konsekutiven Masterstudiengangs. Die Studienorganisation er-

möglicht das Studium innerhalb der Regelstudienzeit. Es wird ein planbarer Studienablauf durch eine ange-

messene und geregelte Sequenz der Lehrveranstaltungen und Prüfungen gewährleistet. Eine adäquate und 

belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation werden realisiert. Ein kontinuierliches Monitoring 

unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen wird im Rahmen von Lehrveranstal-

tungsevaluationen, Absolventenbefragungen, statistischen Auswertungen des Studien- und Prüfungsverlaufs 

durchgeführt. Im Gleichstellungskonzept finden neben der Förderung von Studierenden in speziellen Lebens-

situationen und der Geschlechtergerechtigkeit auch Studierende mit Kindern Berücksichtigung. 



Akkreditierungsbericht: Programmakkreditierung [Business and Systems Engineering] [M.Eng.] 

 
 

 

 

7 / 22 

I. Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

 

I.1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der Studiengang wird als Vollzeitstudium angeboten und umfasst gemäß § 4 der Fachprüfungsordnung eine 

Regelstudienzeit von drei Semestern und einen Umfang von 90 Credit Points (CP). In der Teilzeitvariante 

beträgt die Regelstudienzeit sechs Semester. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der Masterstudiengang „Business and Systems Engineering“ stellt ein konsekutives Studienangebot an der 

Hochschule Hamm-Lippstadt dar. Gemäß § 18 der Fachprüfungsordnung ist eine Abschlussarbeit vorgese-

hen. Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vor-

gegebenen Frist auch komplexere, mitunter sich über unterschiedliche Zusammenhänge erstreckende Prob-

lemstellungen ihres oder seines Faches oder ihres oder seines Studiengangs selbständig, umfassend und 

kritisch nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt gemäß § 18 der Rah-

menprüfungsordnung sechs Monate. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Zugangsvoraussetzung für den Studiengang ist gemäß § 3 der Fachprüfungsordnung ein erfolgreicher Ab-

schluss der Bachelorstudiengänge „Biomedizinische Technologie“, „Energietechnik und Ressourcenoptimie-

rung“, „Intelligent System Design“, „Materialdesign – Bionik und Photonik“, „Mechatronik“, „Technisches Ma-

nagement und Marketing“, „Wirtschaftsingenieurwesen“, „Maschinenbau“, „Elektrotechnik“ oder vergleichbare 

Studiengänge mit der Mindestnote 2,7. Der vorausgegangene Studiengang muss dabei einen Mindestumfang 

von 210 CP vorweisen 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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I.4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Es handelt sich um einen Studiengang der Fächergruppe Ingenieurswissenschaften. Als Abschlussgrad wird 

gemäß § 2 der Fachprüfungsordnung „Master of Engineering“ vergeben. 

Gemäß § 23 der Rahmenprüfungsordnung erhalten die Absolventinnen und Absolventen zusammen mit dem 

Zeugnis ein Diploma Supplement. Dem Selbstbericht liegt ein Beispiel in deutscher Sprache in der aktuell von 

HRK und KMK abgestimmten gültigen Fassung von 2018 bei.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.5 Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der Studiengang „Business and Systems Engineering“ ist in der Vollzeit- wie in der Teilzeitvariante in insge-

samt neun Module untergliedert. Alle Module sind auf ein Semester begrenzt und besitzen einen Umfang 

zwischen fünf und zehn CP. Ausnahme ist dabei die Masterarbeit, inklusive des Kolloquiums welche einen 

Umfang von 30 CP besitzt und damit das dritte Semester komplett ausfüllt. Das erste Semester besteht aus 

den Modulen „Systementwurf“, „Unternehmens- und Produktionsmanagement“ sowie „Ingenieurwissenschaft-

liche Vertiefung I“. Ergänzend sollen die Studierenden ein Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten im Umfang 

von 5 CP belegen. Im zweiten Semester sollen die Studierende die Module „Systemintegration“, „Produktge-

staltung, -entwicklung und Produktion“, „Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung II“ sowie „Führungsfähigkeiten“ 

belegen.  

Die Modulbeschreibungen enthalten alle nach § 7 Abs. 2 MRVO erforderlichen Angaben, insbesondere Anga-

ben zu den Inhalten und Qualifikationszielen, den Lehr- und Lernformen, den Leistungspunkten und der Prü-

fung sowie dem Arbeitsaufwand. Modulverantwortliche sind ebenfalls für jedes Modul benannt. 

Auf Grundlage des ECTS-Users-Guide wird laut Hochschule für jeden Studiengang eine Notenvergleichsta-

belle erstellt und damit die relativen Noten ausgewiesen. Die Notenvergleichstabellen werden alle zwei bis 

drei Jahre aktualisiert und dem Abschlusszeugnis beigefügt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Laut Modulplan sind pro Semester 30 Leistungspunkte vorgesehen. Gemäß § 7 der Rahmenprüfungsordnung 

entspricht ein Leistungspunkt einem Arbeitsvolumen von durchschnittlich 30 Zeitstunden. An dieser Stelle ist 

auch geregelt, dass die Leistungspunkten vergeben werden, sobald eine Modulprüfung mit ausreichend (4,0) 

oder besser bewertet wird. Das Modulhandbuch weist Präsenzzeiten und Selbststudienzeiten in Stunden aus. 

Für den Bachelorabschluss müssen laut § 34 der Fachprüfungsordnung insgesamt 90 CP erworben werden.  

Die im Abschnitt zu § 5 MRVO dargestellten Zugangsvoraussetzungen stellen sicher, dass die Absolventinnen 

und Absolventen mit dem Abschluss des Masterstudiengangs im Regelfall unter Einbezug des grundständigen 

Studiums 300 CP erworben haben. 
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Der Umfang der Masterarbeit ist im Modulhandbuch geregelt und beträgt inklusive des Kolloquiums 30 CP. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

I.7 Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Regeln zur Anerkennung von Leistungen, die an anderen Hochschulen erbracht wurden, und zur Anrechnung 

außerhochschulisch erworbener Kompetenzen sind in der Anerkennungsordnung für die Bachelor- und Mas-

terstudiengänge der Hochschule Hamm-Lippstadt vom 16.01.2017 dokumentiert.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II. Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19 bis 21 und § 24 Abs. 4 MRVO)  

 

II.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Es wurden verschiedene Aspekte wie die Erfahrungen mit der heterogenen Studierendengruppe, die Möglich-

keiten der Vertiefung der beteiligten Disziplinen und die Studierbarkeit schwerpunktmäßig diskutiert.  

 

II.2 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

Sachstand 

Das Masterstudium soll auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbesondere die wissenschaft-

lich-theoretischen Grundlagen der Systementwicklung und -gestaltung vermitteln und die Absolventinnen und 

Absolventen befähigen Ideen in Systeme (bzw. Produkte) zu überführen. Dabei lernen sie laut Selbstbericht 

technische und methodische Problemstellungen wissenschaftlich zu analysieren, Systeme selbstständig zu 

entwerfen, zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Des Weiteren sollen die Studierenden lernen, die von 

ihnen entwickelten Systeme in den Markt zu begleiten. 

Der Masterstudiengang „Business and Systems Engineering“ ergänzt laut Selbstbericht die im Bachelorstu-

dium erworbenen Qualifikationen um fachliche und überfachliche Qualifikationsziele. Die Studierenden sollen 

das aus dem Bachelorstudiengang erworbene Wissen erweitern und mit anderen Disziplinen vernetzen. Ge-

rade hierin soll die Wissensvertiefung bestehen, welche die Absolventinnen und Absolventen des Studien-

gangs befähigen soll, eigenständige Ideen durch Vernetzung des erlernten Wissens aus den jeweiligen Ba-

chelorstudiengängen zusammen mit dem erlernten Wissen und den Methoden aus dem Masterstudium zu 

entwickeln und umzusetzen. Sie sollen aktuelle Ideen in ihrem Fachgebiet kritisch und sachlich bewerten kön-

nen. Gleichzeitig sollen sie ein breites und integriertes Verständnis über ihr Wissenschaftsgebiet besitzen und 

relevante theoretische Hintergründe, Prinzipien und Methoden verstehen. 

Im Studiengang soll es den Studierenden ermöglicht werden, die Disziplin der Ingenieurplanung (engl. sys-

tems design engineering) zu vertiefen. Zudem soll den Studierenden aktuelles Wissen über Systementste-

hungsprozesse sowie das Unternehmens- und Produktionsmanagement vermittelt werden. Dies soll sicher-

stellen, dass sie über den jeweiligen auf die Fachdisziplinen bezogenen Wissensbereich hinaus den gesamten 

interdisziplinären Zusammenhang der System- bzw. Produkt- und Produktionsentwicklung verstehen lernen. 

Darüber hinaus sollen u. a. instrumentale Kompetenzen erworben werden, indem Kenntnisse aus Workshops 

der Bereiche Mess- und Regelungstechnik, Informatik, Elektrotechnik auf eine praktische Problemstellung an-

gewendet werden. Systematische Kompetenzen sollen ebenfalls geschult werden. 

Die Studierenden werden nach Angaben im Selbstbericht befähigt, in ihren Entscheidungen gesellschaftliche, 

wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen. Sie sollen – unter Berücksichtigung der An-

forderungen der Berufswelt – sowohl die erforderlichen fachlichen Kenntnisse erhalten als auch zum wissen-

schaftlichen Arbeiten und Kommunizieren, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und 

zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. Darüber hinaus sollen sich die Absolventinnen und Absolven-

ten im Bereich des überfachlichen Wissens instrumentale, systemische und kommunikative Kompetenzen an-

eignen, welche die Umsetzung des an der Hochschule erworbenen Wissens in die berufliche Praxis unterstüt-

zen sollen. Mit Hilfe dieser Qualifikationen sollen die Studierenden in ihrer individuellen Persönlichkeitsent-

wicklung unterstützt und in die Lage versetzt werden, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Der Masterstudiengang „Business and Systems Engineering“ ermöglicht es den Studierenden wissenschaft-

lich-theoretische Grundlagen der Systementwicklung und Systemgestaltung erfolgreich zu erlangen. Die Stu-

dierenden werden befähigt, innovative Ideen in Systeme (bzw. Produkte) zu überführen. Hierbei steht die Be-

fähigung zu einer qualifizierten Entwicklungs-/Organisationstätigkeit im Vordergrund und fußt auf fundierten 

wissenschaftlichen Methoden und anwendungsbezogenem Wissen. Das wesentliche Ziel besteht in einer Er-

weiterung der Kompetenzen und nicht in der Vertiefung einer speziellen Disziplin. Die Studierenden werden 

in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse 

bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse tragen 

nachvollziehbar zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Dies gelingt eindrucksvoll durch fest integrierte Teampro-

jekte, Coaching und die Mitwirkung an studentischen Wettbewerben. 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen, die dem „Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulab-

schlüsse“ für das Qualifikationsniveau eines Masterstudiengangs entsprechend erreicht werden müssen. Die 

Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind übergreifend für den Studiengang klar, transpa-

rent formuliert und stimmig. Jedoch stellen die Gutachter/innen bei der Umsetzung im Studiengang ein deutli-

ches Ungleichgewicht hinsichtlich der jeweiligen angestrebten Wissensvertiefung fest (vgl. Kapitel II.3.1). 

Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse tragen nachvollziehbar zur Befähigung zu einer 

qualifizierten Erwerbstätigkeit bei. Der Studiengang stellt auf Basis der Vermittlung von wissenschaftlichen 

Grundlagen sicher, dass die Studierenden einen qualifizierten Abschluss erlangen, mit dem sie im Feld der 

Systemgestaltung und Systementwicklung sowie in der Entwicklung von Produkten erfolgreich innovativ und 

kreativ arbeiten können. Der Abschluss bietet sehr gute Grundlagen sich in diesen Bereichen erfolgreich Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu erschließen, da schwerpunkmäßig eine Kompetenzerweiterung erfolgt und nicht 

eine Vertiefung der Einzeldisziplinen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

II.3.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

Sachstand 

Der Modulplan des Masterstudiengangs „Business and Systems Engineering“ wird in Form eines Viersäulen-

konzepts umgesetzt. Die Module sind allesamt Pflichtmodule, wobei die Studierenden innerhalb der Module 

zwischen Themen wählen können.  

Die „Engineering-Säule“ mit 10 CP je Semester soll die Vertiefung und Verbreiterung der fachlichen Disziplinen 

im Bereich Systems Design Engineering (Softwareengineering, Embedded Systems, Signalverarbeitung, Mo-

dellbildung, Sicherheit) fokussieren. Diese Säule besteht aus den Modulen „Systementwurf“ und „Systemin-

tegration“.  

Mit gleicher Wertigkeit soll die „Management-Säule“ (10 CP je Semester) das Verständnis der Management-

Ebenen eines Unternehmens vertiefen und erweitern. Zu dieser Säule gehören die Module „Unternehmens- 

und Produktionsmanagement“ und „Produktgestaltung, -entwicklung und Produktion“.  

Die Säule „Naturwissenschaftliche Vertiefung“ soll mit 5 CP je Semester dazu dienen, die Wissensstände der 

Studierenden anzugleichen. Dabei sollen die notwendigen Grundkenntnisse in den Kernbereichen Ange-

wandte Mathematik, Physik, Systemtheorie, Informatik und Elektrotechnik vertieft werden. Die Studierenden 
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sollen durch praktische Umsetzung im Rahmen von Versuchen, Projekten und Workshops angeregt werden, 

die Theorie in die Praxis umzusetzen. 

Die vierte Säule „Steuerungskompetenzen“ mit den Modulen „Wissenschaftliches Arbeiten“ und „Führungsfä-

higkeiten“ soll mit 5 CP je Semester der Vertiefung und Erweiterung von wissenschaftlichen und Management-

Fertigkeiten dienen. Im Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ sollen die Studierenden auf die Masterarbeit vor-

bereitet werden. Die Masterarbeit soll vorzugsweise mit einem Unternehmen gemeinsam durchgeführt wer-

den, sodass die Studierenden direkt Fragestellungen und Probleme aus der Praxis aufgreifen können. Sie hat 

einen Umfang von 25 CP und wird mit dem Masterseminar abgeschlossen (Kolloquium, 5 CP).  

Um laut Selbstbericht dem heterogenen Vorwissen der Studienanfängerinnen und -anfängern Rechnung zu 

tragen, sollen die Studierenden in die Lernprozesse mit eingebunden werden, indem sie Lerninhalte und  

-prozesse mitgestalten können und möglichst an praktischen Beispielen erlernte Methoden und Hintergründe 

anwenden, beispielsweise durch die Wahl von Fallbeispielen, selbstständiger Gruppenarbeit, gemeinsame 

Projekte mit Studierenden anderer Studiengänge oder den Einbezug von Gastrednerinnen und -rednern.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Studiengangsbezeichnung, der Abschlussgrad und die Abschlussbezeichnung passen zu den Qualifikati-

onszielen und dem Curriculum. Der Modulplan verfolgt ein Viersäulenkonzept mit Engineering, Management, 

naturwissenschaftlicher Vertiefung und Steuerungskompetenzen. Die definierten Module sind Pflichtmodule. 

Den Studierenden werden Wahlmöglichkeiten innerhalb der vorgesehenen Module angeboten. So wurden 

trotz der Pflichtmodule Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium geschaffen. Die Integration von einem 

Wahlpflichtmodul im Umfang von 5 CP, beispielsweise aus einem anderen Studiengang, könnte die Freiräume 

für ein selbstgestaltetes Studium jedoch noch verbessern. Die Lehr- und Lernformen, einschließlich anwen-

dungsorientierter Praxisteile, sind ausgewogen gestaltet. Die aktive Einbindung der Studierenden wird beson-

ders durch Projektarbeiten und Workshops angeregt.  

Die Studierendengruppe in diesem Masterstudiengang setzt sich aus Bachelorstudierenden mit einem techni-

schen, einem naturwissenschaftlichen oder einem wirtschaftlichen Background zusammen. In der Säule En-

gineering werden umfangreiche systemtheoretische und technische Kenntnisse bei den Studierenden voraus-

gesetzt, die aufgrund der heterogenen Zusammensetzung nicht bei allen Studierenden gegeben sind. Dieser 

Umstand führt besonders bei den Studierenden mit einem naturwissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Hin-

tergrund zu großen Herausforderungen, im Rahmen des Selbststudiums die vorausgesetzten Fähigkeiten und 

Kenntnisse zu erarbeiten. Die Hochschule ist bereits für diese Herausforderung sensibilisiert und bietet Tuto-

rien und Unterstützungsangebote im Bereich Systems Engineering an. Diese Angebote sollten jedoch ausge-

baut und aufgrund der Möglichkeit der Immatrikulation im Sommer- und Wintersemester in jedem Semester 

angeboten werden. Nur so ist die angemessene Berücksichtigung der Eingangsqualifikation im Hinblick auf 

die Erreichbarkeit der für den Studiengang übergreifenden Qualifikationsziele im Curriculum gegeben. 

Die Modulbeschreibungen spiegeln die notwendigen Eingangsqualifikationen im Hinblick auf die Erreichbarkeit 

der Qualifikationsziele wider. Hinweise bzw. Empfehlungen, die Tutorien und Unterstützungsangebote im Be-

reich Systems Engineering zu nutzen, wären wünschenswert. Ebenso ist eine verbesserte Kommunikation zu 

den systemtheoretischen und technischen Vorkenntnissen, auch bei der Bewerbung des Studiengangs auf 

der Homepage, empfehlenswert. Die Informationen sind auch nach Ansicht der Studierenden auf der Home-

page noch nicht konkret genug. Weiterhin ist die Definition von Kompetenzen in den Zugangsvoraussetzungen 

(statt oder zusätzlich zur Nennung von Bachelorstudiengängen) ein mögliches Instrument diese Herausforde-

rung zu kommunizieren. 

Die ingenieurtechnischen Studienanteile sind entgegen dem formulierten Anspruch überproportional stark ver-

treten. Daraus ergibt sich eine Unausgewogenheit zwischen den angestrebten technischen und 
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wirtschaftlichen Lernergebnissen. Der formulierte Anspruch des Studiengangs, im technischen und wirtschaft-

lichen Bereich keine Vertiefung einer speziellen Disziplin, sondern eine Vermittlung und Erweiterung von Kom-

petenzen auf Masterniveau zu ermöglichen, ist für den wirtschaftlichen Bereich eingeschränkt umgesetzt. Da-

bei muss insbesondere die dynamische Wirtschaftlichkeitsrechnung aufgenommen werden. Diese in der In-

dustrie sehr stark verankerte Methode zur Bewertung von Investitionen lässt sich nach Auffassung der Gut-

achter/innen ohne großen „Umbau-Aufwand“ in das bestehende Curriculum einfügen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist nicht erfüllt. 

Das Gutachtergremium schlägt folgende Auflage vor:  

Im wirtschaftlichen Bereich muss eine Vermittlung von Kompetenzen auf Masterniveau stattfinden; insbeson-

dere muss die dynamische Wirtschaftlichkeitsrechnung in das Studium aufgenommen werden. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

Um deutlichere Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium zu ermöglichen, sollten Wahlpflichtmodule inte-

griert werden. 

Tutorien und Unterstützungsangebote im Bereich des Systems Engineerings könnten ausgebaut und semes-

terweise angeboten werden.  

Die Gutachtergruppe empfiehlt weitere Maßnahmen aufgrund der auffällig starken Heterogenität der Studie-

rendengruppe zu ergreifen, um die im Studium gestellten Anforderungen im ingenieurwissenschaftlichen Be-

reich vorab deutlicher zu kommunizieren, wie beispielsweise eine bessere Darstellung der notwendigen sys-

temtheoretischen und technischen Vorkenntnisse, die Überarbeitung der Beschreibung auf der Homepage 

oder die Definition von Kompetenzen in den Zugangsvoraussetzungen. 

 

II.3.2 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 

Sachstand 

In den siebensemestrigen Bachelorstudiengängen an der Hochschule Hamm‐Lippstadt (HSHL) ist – in der 

Regel im fünften Semester – ein Mobilitätsfenster bzw. Praxis‐/Auslandssemester vorgesehen. Vor diesem 

Hintergrund sind die Masterprogramme an der HSHL laut Selbstbericht dreisemestrig angelegt und sehen 

keinen weiteren Auslandsaufenthalt vor. Die Studierenden haben jedoch die Möglichkeit ihre Masterarbeit an 

einer der ausländischen Partnerhochschulen oder in einem Unternehmen im Ausland zu schreiben. Den Stu-

dierenden stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des International Office unterstützend zur Seite. 

Die Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen sind in der Anerkennungsordnung der Hochschule 

Hamm-Lippstadt geregelt. Zuständig für die Anerkennung ist der Prüfungsausschuss der HSHL. Das „Zentrum 

für Wissensmanagement“ der HSHL bietet einen hochschulweiten Language Service an, um Fremdsprachen-

kenntnisse zu verbessern und international anerkannte Sprachzertifikate zu erwerben.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Notwendige Rahmenbedingungen zur Förderung der studentischen Mobilität wie Anrechnungsmöglichkeiten 

gemäß der Lissabon-Konvention sind gegeben. Ein möglicher Auslandsaufenthalt während der ersten beiden 

Semester im Studium ist jedoch nur in Eigenorganisation und möglicherweise mit Verzögerung der Regelstu-

dienzeit für Studierende durchführbar. Zum Verfassen der Abschlussarbeit bieten Kooperationen mit auslän-

dischen Unternehmen oder Hochschulen dennoch eine gute Möglichkeit des interkulturellen Austauschs in-

nerhalb des Masterstudiums. Allerdings schätzen die Studierenden die Nachfrage als eher gering ein. 
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Weiterhin waren den wenigsten Studierenden, mit denen sich die Gutachtergruppe austauschen konnte, diese 

möglichen Angebote der Mobilität bekannt. 

Dahingehend sollte von der Hochschule geprüft werden, ob eine Einführung eines zweckgebundenen (Ur-

laubs-)Semesters zur Schaffung eines Mobilitätsfensters für einen Auslandsaufenthalt möglich wäre. Während 

dieses Aufenthalts könnten Studierende u. a. ihre anstehende Masterarbeit vorbereiten. Dabei sollte darauf 

geachtet werden, dass dabei keine Verlängerung der Regelstudienzeit eintritt. Dieses Vorgehen ist praktikabel 

und wird an anderen Hochschulen bereits in dieser Weise gehandhabt. Diese Maßnahme könnte die geringe 

Mobilitätsrate steigern.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

Es könnte geprüft werden, ob die Möglichkeit eines zweckgebundenen (Urlaubs-)Semesters für einen Aus-

landsaufenthalt, um bspw. die Masterarbeit vorzubereiten, integriert werden kann. 

 

II.3.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 

Sachstand 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Selbstberichts waren 23 Professuren und drei Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben im Department Lippstadt 1 als hauptamtlich Lehrende eingesetzt, davon neun Professuren im Stu-

diengang „Business and Systems Engineering“. Darüber hinaus werden Lehraufträge vergeben. 

Ordnungen und Prozesse zur Berufung sind definiert. Das Netzwerk Hochschuldidaktische Weiterbildung 

Nordrhein-Westfalen hdw nrw bietet für die Lehrenden Weiterbildungsmöglichkeiten an. Die Hochschule 

Hamm-Lippstadt verpflichtet alle neuberufenen Professorinnen und Professoren zur Teilnahme an einem fünf-

tägigen hochschuldidaktischen Basiskurs. Des Weiteren wurde an der Hochschule Hamm-Lippstadt zum No-

vember 2019 eine Stelle für Hochschuldidaktik eingerichtet. Als zusätzliches Element der Personalentwicklung 

und -qualifizierung werden die studiengangsinternen Dozent/inn/enaustauschrunden genannt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Lehrpersonal setzt sich aus neun hauptberuflich tätigen Professorinnen und Professoren zusammen. Sie 

werden durch nebenberuflich lehrendes wissenschaftliches Personal und Lehrbeauftragte aus der Industrie 

unterstützt. Die Lehrkräfte sind fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziert.  

Die personelle Ausstattung ermöglicht grundsätzlich die Durchführung dieses Masterstudiengangs. Allerdings 

gibt es keine Wahlpflichtmodule. Dieses Defizit reduziert die Attraktivität des Studiums und auch die Konzep-

tion eines individuellen Programms für die Studierenden (vgl. Kapitel II.3.1).  

Adäquate Maßnahmen zur Personalauswahl und -qualifizierung sind vorhanden. Die Möglichkeiten der For-

schungsförderung und das Instrument des Forschungsfreisemesters könnten stärker genutzt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung:  

Die Möglichkeiten der Forschungsförderung und das Instrument des Forschungsfreisemesters könnten stärker 

genutzt werden.  
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II.3.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 

Sachstand 

Der Studienbetrieb findet seit Februar 2014 auf dem neuen Campus in Lippstadt statt. Dieser besteht aus vier 

Gebäudeteilen: Hörsaalgebäude mit Mensa und Campus-Office, Verwaltungsgebäude mit Bibliothek und La-

borgebäude sowie Bürogebäude mit den Departments und PC-Pools. Derzeit umfasst der Bibliotheksbestand 

mehr als 25.000 gedruckte Bücher, aktuelle Zeitschriften und Zeitungen. Darüber hinaus können Studierende 

auf über 37.000 e-Books sowie 6.800 e-Journals kostenlos zugreifen. Am Standort in Lippstadt stehen den 

Studierenden davon 12.000 Medien zur Verfügung. Zudem waren im Department Lippstadt 1 zum Zeitpunkt 

des Begutachtungsverfahrens zwei nicht wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit je einer halben 

Stelle tätig, die sich um Verwaltungstätigkeiten wie Prüfungsmanagement, Sicherheit in den Laboren und IT-

Fachanwendungen inkl. der Verwaltung der Drucker/Kopierer etc. kümmern sollen. 

Für den Studiengang stehen folgende Labore und Räume inklusive verschiedener technischer Geräte zur 

Verfügung: Projektwerkstatt – Maschinenraum, Projektwerkstatt – Studienraum, Regelungstechnik, Robotik & 

Automatisierung, PKW-Diagnostik, Mobile Praktika, PC-Pool und Lean Management. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Durch die neuwertige Raum- und Sachausstattung verfügt die Hochschule über eine angemessene Ressour-

cenausstattung für diesen Studiengang. Somit können Seminare, Vorlesungen und auch Praktika in Laboren 

angenehm durchgeführt werden. Weiterhin werden die eingesetzten Programme und Software für alle Studie-

rende zur Verfügung gestellt. Dem Studiengang stehend ausreichend Lehr- und Lernmittel und nichtwissen-

schaftliches Personal zur Verfügung. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.3.5 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 

Sachstand 

Als Prüfungsformen sollen Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, Programmier- und Entwicklungs-

projekten, Referaten, praktische Versuche und Programmierprojekte zum Einsatz kommen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die im Studiengang „Business and Systems Engineering“ realisierten modulbezogenen und kompetenzorien-

tierten Prüfungen und Prüfungsarten entsprechen den Anforderungen eines anwendungsorientierten konse-

kutiven Masterstudiengangs. Die Prüfungsarten orientieren sich an den zu vermittelnden Kompetenzen. Die 

zu erreichenden Lernergebnisse können mit den festgelegten Prüfungen aussagekräftig überprüft werden.  

Die Studierenden berichteten, dass im letzten Semester im Modul „Produktgestaltung, -entwicklung und Pro-

duktion“ die Prüfungsfragen abweichend von den zu vermittelten Inhalten gestellt wurden. Hierbei handelt es 

sich sicherlich um einen Einzelfall; die Gutachtergruppe rät aber, dies zu prüfen und darauf zu achten, dass 

Ungleichgewichte zwischen dem gelehrten Inhalt und dem Prüfungsinhalt vermieden werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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II.3.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 

Sachstand 

Alle Angelegenheiten des Departments Lippstadt 1 obliegen der Verantwortung des/der Head of Department 

Lippstadt 1. Der/die Head of Department ist für die Konzeption und Durchführung des gesamten Studienan-

gebots verantwortlich. Für den Studiengang gibt es darüber hinaus eine/n Studiengangsleiter/in, für jedes ein-

zelne Modul eine/n Modulverantwortliche/n. Der/die Head of Department ist zusammen mit der Studiengangs-

leitung zuständig für die inhaltliche Abstimmung des Lehrangebots. Für jede Semesterkohorte soll vom Study 

Support (zentrale Stunden- und Prüfungsplanung) in Zusammenarbeit mit dem Head sowie der Studiengangs-

leitung ein überschneidungsfreier Stundenplan bzgl. der Pflichtveranstaltungen bzw. ein möglichst überschnei-

dungsfreier Stundenplan für Wahlpflichtveranstaltungen erstellt werden. Neben der fachlichen Beratung durch 

die Lehrenden sollen die Studierenden über den gesamten Verlauf des Student-Life-Cycle durch verschiedene 

zentrale Service- und Beratungseinrichtungen der Hochschule Hamm-Lippstadt unterstützt werden. 

Pro Modul ist laut Hochschule i. d. R. eine Modulprüfung vorgesehen, wobei sich die Modulprüfung aus meh-

reren Prüfungsteilen zusammensetzen kann. Die letzten drei Wochen der Vorlesungszeit gelten als Prüfungs-

zeitraum des Semesters. Eine Modulprüfung wird in dem Semester angeboten, in dem das Modul stattfindet. 

Wird das Modul im darauffolgenden Semester nicht erneut durchgeführt, wird im regulären Prüfungszeitraum 

eine Wiederholungsprüfung angeboten. Durch diese Regelung haben die Studierenden in jedem Semester 

die Möglichkeit, jede Modulprüfung abzulegen. 

Die Terminkoordination der Prüfungen erfolgt zentral für alle Hochschulstandorte und alle Studiengänge durch 

den Study Support (zentrale Stunden- und Prüfungsplanung). Bei der Planung der Prüfungen soll sicherge-

stellt werden, dass sowohl die regulären Prüfungen als auch die Wiederholungsprüfungen innerhalb eines 

Studiengangs vollständig überschneidungsfrei sind. Darüber hinaus wird laut Hochschule auf eine gleichmä-

ßige Verteilung der regulären Prüfungen innerhalb eines Studiengangs geachtet. 

Als Grundlage für die Ermittlung der Arbeitsbelastung der Studierenden wird gemäß Selbstbericht die Summe 

der Zeit berücksichtigt, die die Studierenden benötigen, um ein definiertes Lernergebnis/Lernziel zu erreichen. 

Der Workload der Studierenden wird durch drei entsprechende Fragen im Rahmen der Lehrveranstaltungs-

evaluation überprüft. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Statistiken bestätigen die gute Studierbarkeit des Studiengangs. Die Studienorganisation ermöglicht das 

Studium innerhalb der Regelstudienzeit. Es wird ein planbarer Studienablauf durch eine angemessene und 

geregelte Sequenz der Lehrveranstaltungen und Prüfungen gewährleistet. Das Angebot sowohl der Veran-

staltungen als auch Prüfungsleistungen ist überschneidungsfrei. Eine adäquate und belastungsangemessene 

Prüfungsdichte und -organisation wird realisiert. Auch wenn einige Prüfungen neben Klausur oder mündlicher 

Prüfung zusätzlich eine Prüfungsteilleistung im Rahmen von Hausarbeiten, Programmierprojekten, Referaten 

o. ä. verlangen, ist die Prüfungsdichte dadurch nicht erhöht. Die Module haben eine Größe von 5 oder 10 CP, 

sodass im Vollzeitstudium in den ersten beiden Semestern vier Modulprüfungen zu absolvieren sind. 

Der ausgewiesene Workload ist plausibel. Erhebungen zur Validierung werden durchgeführt. Hinsichtlich der 

Antworten der Studierenden in den Evaluationen trat viel Unwissenheit über den geforderten Workload-Um-

fang auf. Dies überrascht, da alle notwendigen Angaben im Modulhandbuch zu finden sind. Außerdem wird 

zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltungen der notwendige Aufwand jedes Moduls mitgeteilt, allerdings 

mangelt es laut den Studierenden an der einwandfreien und verständlichen Kommunikation der zeitlichen 

Anforderungen und der Verhältnissetzung des Aufwands von Modulprüfung und eventuell ergänzend dazu zu 

erbringenden Prüfungsteilleistungen. Die Studiengangsverantwortlichen könnten hier nach weiteren 
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Möglichkeiten suchen, wie die Kommunikation bezüglich des geforderten Arbeitsaufwands weiter verbessert 

werden kann. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

Der geforderte Arbeitsaufwand könnten noch transparenter an die Studierenden kommuniziert werden.  

 

II.3.7 Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO) 

Sachstand 

Der Studiengang kann auch in Teilzeit studiert werden. Hier beträgt die Regelstudienzeit sechs Semester und 

pro Semester sollen 15 CP erworben werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Für Vollzeit- und Teilzeitstudium gibt es im Modulhandbuch einen eigenen Studienverlaufsplan. Die Möglich-

keiten des Teilzeitstudiums sind schlüssig, transparent geregelt und dokumentiert.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.4 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 

Sachstand 

Um die fachliche Konsistenz sicherzustellen, soll zum einen ein Austausch der Lehrenden stattfinden und zum 

anderen sollen die Evaluationen der einzelnen Lehrveranstaltungen ausgewertet werden. Alle Informationen 

fließen laut Selbstbericht der Studiengangsleitung zu, die daraufhin Maßnahmen einleitet. Diese können z. B. 

die fachlich-inhaltliche Gestaltung sowie die Verzahnung einzelner Fächer, die Planung der Selbstlernzeiten 

an Projekten/Hausarbeiten oder eine Anpassung der Gewichtung einzelner Lehrveranstaltungen sein. Ein wei-

teres Instrument soll der direkte Austausch mit den Studierenden darstellen. Hierzu sollen in Gesprächstermi-

nen, die durch die Studiengangsleitung organisiert werden, Themen rund um den Masterstudiengang erörtert 

und Maßnahmen besprochen werden, um das Studium fachlich und die Studierbarkeit zu verbessern. 

Um die fachlichen Inhalte nach dem Stand der Technik und Wissenschaft aktuell zu halten, sollen die Lehren-

den ihre Erfahrungen und ihre Kontakte einfließen lassen, die sie bei der Durchführung von (z. B. Forschungs- 

und Drittmittel- oder Lehr-) Projekten und bei der Betreuung von Praxissemester-/Bachelor- und Masterarbei-

ten gewinnen. Als ein Instrument zum Wissensaustausch und zur Aktualisierung des aktuellen Stands der 

Technik nehmen die Lehrenden des Studiengangs laut Selbstbericht an Tagungen und Konferenzen teil.  

Ein Austausch mit dem Studienbeirat findet nach Bedarf statt. Der Studienbeirat besteht aus einer Vertrete-

rin/einem Vertreter der Hochschullehrer/innen, einer Vertreterin/einem Vertreter der akademischen Mitarbei-

ter/inne/n, die im Bereich der Lehre tätig sind, und drei Studierenden. Insbesondere sollen Studierende mit 

dem Studienbeirat neben der Studierendenvertretung des AStAs ein Instrument haben, sich aktiv an der fort-

währenden Entwicklung des Studiengangs zu beteiligen. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Positionierung des Studiengangs ist thematisch in Bezug auf die Bedarfe in der Industrie gut. Kooperatio-

nen mit der Industrie und die notwendige Kompetenz unter den Lehrenden sind vorhanden. Die fachlich-in-

haltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums werden durch die oben be-

schriebenen Maßnahmen kontinuierlich überprüft. So sind die fachlichen Themenschwerpunkte des Studien-

gangs mit Automobiltechnik und Industrie 4.0 bestätigt worden. Der Forschungsbezug der Lehrenden (und 

damit auch der Studierenden) könnte durch die Wahrnehmung von Forschungsfreisemestern verbessert wer-

den (vgl. Kapitel II.3.3). Daraus können Projekte entstehen, die auch auf internationaler Ebene unter Einbe-

ziehung von Studierenden durchgeführt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.5 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 

Sachstand 

Zur Qualitätssicherung und -entwicklung sowie zum kontinuierlichen Monitoring ihrer Studiengänge setzt die 

Hochschule Hamm-Lippstadt nach eigenen Angaben verschiedene Qualitätssicherungsinstrumente entlang 

des Student-Life-Cycle ein. So werden zur flächendeckenden Überprüfung der Qualität des Lehrangebots 

sowie der Angemessenheit des studentischen Arbeitsaufwands regelmäßig Lehrveranstaltungsevaluationen 

einschließlich Workload-Überprüfungen durchgeführt. Des Weiteren führt die Hochschule Hamm-Lippstadt im 

Rahmen von NRW-weiten Befragungsinitiativen Absolventenbefragungen und Studierendenbefragungen 

durch, um Rückmeldungen zur Qualität der Studienangebote sowie zu den Rahmenbedingungen von Studium 

und Lehre zu erhalten und ggf. dezentral wie zentral Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Weiterent-

wicklung abzuleiten. Details zu den einzelnen Befragungsinstrumenten sind in der Evaluationsordnung der 

Hochschule Hamm-Lippstadt geregelt. Dort ist festgelegt, dass die Lehrenden die Studierenden über die Er-

gebnisse der evaluierten Lehrveranstaltung vor Ende des Semesters informieren. 

Aus den Rückmeldungen der Studierenden und der Lehrenden sowie aus der Entwicklung der Einschreibe-

zahlen schließt die Studiengangsleitung laut Selbstbericht, dass das Studienkonzept nach wie vor in sich 

schlüssig und ansprechend ist. Die Ergebnisse der Lehrevaluation liegen gemäß Selbstbericht flächende-

ckend zwischen „gut“ und „sehr gut“. Die Ergebnisse haben sich 2019 im Vergleich zu 2017 um 0,2-0,7 No-

tenpunkte jeweils im Mittelwert verschlechtert. Als primäre Ursache der Verschlechterung gegenüber 2017 

wird der deutliche Anstieg in der Studierendenzahl gesehen. Als Maßnahme wird eine Studienplatzbegren-

zung eingeführt, die die Anzahl der aktiven Studierenden auf ca. 20 halbiert. Die Arbeitsbelastung wird im 

Durchschnitt als leicht zu hoch angesehen. Als Maßnahme wird in der Einführungsveranstaltung für diesen 

Masterstudiengang insbesondere auf die Planung der Präsenz- und Selbstlernzeit eingegangen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Ein kontinuierliches Monitoring unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen wird 

im Rahmen von Lehrveranstaltungsevaluationen, Absolventenbefragungen sowie statistischen Auswertungen 

des Studien- und Prüfungsverlaufs durchgeführt. Maßnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs und zur Wei-

terentwicklung des Studiengangs können daraus abgeleitet werden. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

des Studiengangs ist mit den eingesetzten Instrumenten gesichert. Sowohl Ergebnisse der Rückmeldungen 

als auch ergriffene Maßnahmen werden den beteiligten Studierenden unter Beachtung datenschutzrechtlicher 

Belange mitgeteilt.  
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

II.6 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

Sachstand 

Die Sicherung der Chancengleichheit von Frauen und Männern ist laut Selbstbericht ein integraler Bestandteil 

der Gleichstellungsarbeit an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Von der Konzipierung neuer Studiengänge bis 

hin zu wachsenden Hochschulstrukturen und -prozessen ist die Hochschule nach eigenen Angaben bestrebt, 

einen zentralen nachhaltigen Beitrag zur Gleichstellung ihrer Studierenden und Beschäftigten zu leisten und 

von Beginn an eine gendersensible Bewusstseinsbildung zu fördern. Konzeption und Umsetzung gleichstel-

lungsrelevanter Maßnahmen ist Aufgabe der zentralen Gleichstellungsbeauftragten. Die Schaffung einer fa-

miliengerechten Infrastruktur, die Erhöhung der Frauenanteile, insbesondere bei den Professuren und bei den 

Studierenden, das Bildungsangebot zur Angleichung von unterschiedlichen Wissensständen für Studienan-

fänger/innen und die Nachwuchsförderung von Studentinnen sind Beispiele für das Gender- und Diversity-

Management der Hochschule Hamm-Lippstadt. Die Hochschule verfügt über ein Gleichstellungskonzept. In 

der Prüfungsorganisation ist ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung vorgesehen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Im Gleichstellungskonzept finden neben der Förderung von Studierenden in speziellen Lebenssituationen und 

der Geschlechtergerechtigkeit auch Studierende mit Kindern Berücksichtigung. Bspw. ist ein Familienraum 

am Campus Lippstadt eingerichtet. Der Nachteilsausgleich für Studierende in speziellen Lebenssituationen 

und mit besonderen Bedürfnissen ist gewährleistet. Nach Bedarf werden im Einzelfall durch individuelle Ab-

sprachen flexible Lösungen gefunden. 

Den befragten Studierenden waren aufgrund der äußerst geringen Berührungspunkte die Informationen der 

Förderangebote kaum bekannt. Eventuell bedarf es dahingehend weiterer Bekanntmachung und Aufklärung. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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III. Begutachtungsverfahren 

III.1 Allgemeine Hinweise 

Wegen der Reise- und Versammlungsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnte keine Bege-

hung vor Ort stattfinden. Entsprechend dem Beschluss des Vorstands der Stiftung Akkreditierungsrat vom 

10.03.2020 wurde die Begutachtung in Absprache mit den Beteiligten virtuell durchgeführt. Dabei wurden auf 

Seiten der Hochschule Hamm-Lippstadt alle unter IV.2 genannten Gruppen in die Befragung durch das Gut-

achtergremium eingebunden. Die Räumlichkeiten und die sächliche Ausstattung wurden im Selbstbericht do-

kumentiert und virtuell präsentiert. 

 

III.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkreditierung in Nordrhein-Westfalen vom 25.01.2018 

 

III.3 Gutachtergruppe 

Hochschullehrer 

▪ Prof. Dr.-Ing. Torsten Jeinsch, Universität Rostock, Institut für Automatisierungstechnik  

▪ Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos, Berliner Hochschule für Technik, Produktionslogistik im Fachbereich 

VIII  

Vertreter der Berufspraxis 

▪ Dipl.-Ing. Detlef Stawarz, Siemens IT Barsinghausen (i. R.) 

Studierende 

▪ Nora Otto, Studentin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
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IV. Datenblatt 

IV.1 Daten zum Studiengang zum Zeitpunkt der Begutachtung 
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IV.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 13.07.2020 

Eingang der Selbstdokumentation: 08.01.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 25./26.10.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt wor-
den sind: 

Hochschulleitung, Studierende und Absol-
vent/inn/en, Studiengangsleitung, Departmentlei-
tung, Lehrende, Mitarbeiter/innen zentraler Ein-
richtungen 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde be-
sichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

III.1  

 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

von 20./21.02.2017 bis 30.09.2022 

AQAS. e.V. 

 


